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Wü z. Samstag den 17. Januar

Monnementspreis:
Für die Stadt Solo-

t h u r n:
Halbjâhrl. : Fr. 4. 50.

Vierteljahr!, i Fr. 2. 25.

Franco far die ganze
Schweiz:

Halbjahr!. : Fr, 5. -,
Vierteljahr!. : Fr. 2. 90.

Für das Ausland:
Halbjahr!.: Fr 5. 80

Schweizerische

Archen

Kinrückungsgebiihr
10 Cts. die Petitzeile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint jeden S a m st a g
I Bogen stark mit inonat-
licher Beilage des „Schweiz.

Pastoral-Blattes."

Briefe und Gelder

franco.

Aie Weinigung des Keilig-
tljums.

„Judas der Machablier aber und seine
„Brüder sprachen: Siehe, unsre Feinde
„sind geschlagen: lasset uns hinaufzie-
„Heu, das Heiligthnm zu reinigen und
„wieder einzuweihen. — Und sie trugen
„die Steine dcS Greuels an
„einen unreinen Ort."

I. Mach. 4. 36, 43.

Die Verhandlungen und Beschlüsse
der katholischen Kantonalsynode in Dels-
berg vom 7. und 8. Januar werden
wir unsern Lesern an anderer Stelle
mittheilen; dagegen glauben wir au
die Spitze unseres Blattes das Urtheil
setzen zu sollen, welches das Organ der
jurassischen Katholiken, das „Pays",
über die fraglichen Verhandlungen fällt.
Es schreibt:

„Man glaube nicht, daß wir den,
letzten Mittwoch und Donnerstag von
der Synodalversammlnng gefaßten Be-
schlüsselt eine übermäßige Bedeutung
beilegen."

„Allerdings.vom Standpunkt des alt-
katholischen Schisma aus sind diese Be-
schlüssc von höchster Wichtigkeit, da sie
dessen Prätensioneu geradezu vernichten;
es ist dies der, wenn auch nicht uner-
wartete, so doch entscheidende Gnaden-
stoß. Die Bitterkeit, womit diese Be-
schlösse von der Minorität der Synode
aufgenommen wurden, und die Wuth
der radikalen Blätter, welche sie mit-
theilen, zeigen uns hinlänglich, welchen
Werth die altkatholischen Führer auf
ihre sog. Nef o r m e n setzten."

„Allein auf katholischem Standpunkte
will die Aberkennung dieser Reformen
"tcht gar viel bedeuten: haben wir doch
^htre stets nur als das Werk einiger

Farceurs, d. h. als eine Farce be-

trachtet! "

„Selbstverständlich galt in den Augen
der Kirche so wenig als in unsern Augen
die Aufhebung der Ohrenbeicht und des

Cölibates, welche ein Paar Freigeister
und revolutionäre Priester vor etwcl-

chen Monaten in Viel und in Ölten
decretirt hatten, als rechtsgültiger Be-

schlich. Diese Fragen gehören nicht vor
das Forum der Männer, die sich zu
deren Erledigung berufen glaubten und

hängen überhaupt nicht von der Willkür
irgend einer Majorität ab."

„Eben so wenig fällt uns ein, zu

behaupten, die römischkatholische Ma-
jorität der Synode habe der Kirche ge-

wisse Rechte (die sie gar nicht verlieren

konnte) wieder gegeben. Nein! die
Del sb erg er Synode hat be-

züglich d e s D o g m a sowenig
als der Disciplin etwas ab-

geschafft oder wiederherge-
stellt; sie hat lediglich ein Faktum

konstatirt und durch ihren Präsidenten

anf's klarste beleuchtet: die Thatsache

der V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t

der frühern schismatischen Synodalbe-

schlösse."

„Ja, die Synode hat diese Beschlüsse

nicht einmal discntiren wollen, sondern

sich daraus beschränkt, feierlich zu con-

statiren, daß sie für den Kanton Bern,
dem man sie aufnöthigcn wollte, abso-

lut null und nichtig sind." —
„Die schismatische Synode ist wieder

zur katholischen Synode geworden: die

lächerliche Unverschämtheit, mit welcher

die Synode sich als K i r ch e nve r-
sammlung aufspielen wollte, desa-

vouirend, ist sie wieder zur bescheidenen, <

ans Art. 8(1"der kantonalen Verfassung I

basirten kirchlichen Commis-
s ion geworden. So und nicht anders

fassen wir die Synode auf. Darum
konnten wir uns auch dabei betheiligen,
nachdem sie den schismatisch-häretischen

Charakter, den sie angenommen hatte,
abgelegt hatte. Wir sind nicht mehr,
wie s. Z. die Fromaigeat, die Friche w.,
kleine Päpstlein, Bischvflein und Kir-
chenväter, denn alle theologischen Fragen
lassen wir bei Seite."

„Der vànorà wirft bei diesem An-
lasse, gegenüber der katholischen Mo-
jorität, mit C o m m ö d i a n t e n, Ey-
n i k e rn und Eseln um sich."

„Er vergißt, daß, wenn Esel im
Spiele sind, dieselben ans Seite jener
Theologen von Viel, St. Immer und

Grellingen sich befinden, die in ihrer
Beschränktheit das laute Gelächter nicht

merkten, das alle Welt erhob, als man
diese Miniatur-Kirchenväter mit der

Fabrikation von Dogmen, Katechismen
und Sakramenten beschäftigt sah.

„Er vergißt, daß, wenn Comö-
dianten am Kirchenstreite betheiligt

waren, sie in den Reihen derjenigen zu

sucheil sind, die während 30 bis 40 Iah-
ren jede Kirche geflohen und sich ge-

rühmt hatten, als Freigeister nicbls zu

glauben, dann aber eines scbönen Mor-
gens Weihwasserschwitzend und Hände-

faltend he: gelaufen kamen, um gottselige

Reformen zu predigen und zur Ver-

theidignng ihres Glaubens die Prophe-

tenfahne zu schwingen."

„Wenn endlich Cyniker im Spiele

sind, so wird man sie bei jenen geistli-
chen Fremdlingen zu suchen haben, die

soeben noch, nachdem sie längst schon

den Katholicismus abgeschworen, in
einer katholischen Versammlung zu sitzen
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wagte»; bei jene» Männer», die Hohn-

lachend sich neben die Opfer ihrer Ver-

folgnngswuth gedrängt; wohl auch bei

jenem — —, der bleich und stnmm

ans seinem Stuhle saß, auf welchen

die Zuschauer von der Gallerie spöttisch

herniederschanten und sich das Verhallen
des Kirchenoberhauptes nicht zu deuten

wußte, der nichts sagte, nichts vorstellte,

nichts verstand von den Verhandlungen
und nicht einmal die enorme Dumm

heit einsah, die er begangen, expreß von

Bern nach Delsberg zu kommen, um
Namens der großen schweizerischen Na
tionalkirche die große Ohrfeige in Em-

pfang zu nehmen, die ihr am 7. Januar
1880 versetzt worden."

Eilt Diasko dcs liberalen Schul-

Wesens ill Baden.
(Corresp.)

In den sechsziger Jahren war das

Großherzvgthum Baden das besondere

Operationsfeld der Nationalliberalen,
damals „Goihaer" genannt; die unter

ihrem Einfluß damals adoptirte Kir-
chenpolitik war der vorausgeworfene

Schatten jenes Hcxensabbaths, den diese

Partei auf dem erweiterten Schauplatz

Preußens unter dem Namen Cultur-
kämpf aufführen wollte. In jener Zeit
ward auch das bisher christliche Schul-
wesen Badens dieser Partei zur Vivi-
seciion überlassen. Ein neues Schulge-

setz nahm
°

nämlich den Geistlichen die

Inspektion und Leitung der Schule und

Schnttehrerseminarien ab. An ihre
Stelle traten als Inspektoren Dorfma-
tadoren aller Art, große Bauern, Bräu-
meister, PvsthaUer und andere von Ans-

tlärnng triefende Geister. Die Schul
besuche dieser Herren Inspektoren ge-

reichten nicht bloß den Lehrern, sondern

auch der lieben Schuljugend zu nicht

geruiger Belustigung. 'Natürlich erhöh-

ten die komischen Effekte, an welchen

das neue Jnspektoiat reich war, weder

das Ansehen, noch die berufsmäßige

Wirksamkeit des neuen Institutes.
Welche folgen für die Schulen ein

solcher Zustand naa, sich ziehen müsse,

war schon damais den Fachmännern

klar. Aber für Regierung und Landlag

handelte es sich eben nicht um die

Schule, sondern um ihr Parteiinteresse,

um Trennung der Schule von Kirche

und Religion.
So konnte die bezeichnete Richtung

des Schulwesens bis heute 15 Jahre
bestehen. Wie es gewirkt, der vollstem-

dige Fiasko des liberalen Schulgesetzes

kann nicht besser gezeichnet werden, als

durch den E r l a ß des b a dischen
Ministeriums selbst vom Ende

des abgelaufenen Jahres, den wir nach,

stehend wörtlich wiedergeben.

„Der Präsident des Ministeriums des

Innern an den großherzoglichen Amts-

vorstand zu N. N. Die in den Iah-
resberichten der Amtsvorstände enthalte-

nen'Bemerkungen über den Stand des

Volksschulwesens, ebenso andere bezüg-

liehe Wahrnehmungen und Mittheilun-
gen lassen erkennen, daß vi elf a ch die

L e i st u n g en und das dienstliche
Verhalten der Dorfschnllehrer

nicht den Erwartungen eutspre-

chen, welche bei Erlassung der neuen
Schulgesetze gehegt wurden. Auch

scheinen die örtli ch e n S ch ulan f-
s i ch ls b e h ö r d e n in Bezug auf die

Ueberwachung der Lehrer die erforder-

liehe Sorgfalt und in dem Einschreiten

gegen Dienstnachlässigkeiten und radelns-

werthes Verhalten derselben die nöthige

Energie nicht zu bethätigen. Ausdeh-

nung der Schulferien über das be-

stimmte Maß, willkürliches Aussetzen

des Unterrichtes durch die Lehrer, sogar

mit Duldung, ja Begünstigung der ört-
licken Schulaufsichtsbehörde ist nicht

selten. Insbesondere sollen manche der

jüngeren, kaum erst ans dem Seminar
entlassenen Schnlkandidaten nicht bloß
keinen Eifer für ihre Weiterbildung
zeigen, sondern bei der allernothdürftig-
sten, auf den höchst geringsten Blühe-
aufwand angelegten Absolvirung des

betreffendeil Lehrpensnms einem Lebens-

genuß sich hingeben, der weder ihren
Einkommensverhältnissen entspricht, noch

in einer der Stellung des Erziehers der

Jugend würdigen Weise sich äußert.

Behufs der Verlässignng darüber, in

welcher Ausdehnung die vorerwähnten

bedauerlichen Ausschreitungen zu Tage

treten, veranlasse ich die »grvßherzogli-

chen Amlsvorstände, über ihre bezügli-
chen Warhnehmungen eingehenden Be-

richt zu erstatten und diesen an das

Ministerium gelangen zu lassen.

gez. Stösser."
Das Wirken eines großen Theils

der Lehrerschaft, besonders der in den

neuen liberalen Seminarien erzogenen,
in der Schule, ihr Leben außer der

Schule, die Wirksamkeit der lokalen

Jnspektorate — alles erscheint in gleich

„rosigem" Licht. Und doch liegen dem

Minister erst gelegentliche, fragmenta-
rische Berichte vor. Es wird darum

nähere Untersuchung und Berichterstat-

tung gefordert. Diese Berichte müssen

nicht die ack lroo bestellten Schulauf-
sichtsbehörden geben, so wenig Vertrauen

genießen sie, sondern die politischen Ver-

waltungsbehördeu. Und die Regierung,
die sich zu solchem Einschreiten bewogen

fühlt, ist keine conservative oder gar
katholische, sondern eine gut liberale.

Aber es bedürfte der gründlichen Er-
nüchterung durch einen zehnjährigen,

mißglückten Culturkampf, um sie das

Uebel erkennen zu lassen..

Die Regierung scheint wirklich ernst-

lichen Willen zu haben und auch klare

Einsicht über die Ursache der intellek-

tuellen wie sittlichen Verlotterung; aber

ob sie Muth hat, die Consequenzen zu
ziehen, die Mitwirkung der Kirche zu-
zulassen, muß erst die Zukunft lehren.

Einstweilen hat man der löblichen Poli-
zei gerufen. Es erschien zuerst eine

Revision der Verordnung über die

Sonn- und Festtage. Dann wurden
die Bezirksämter angewiesen, ja scharf

zu achten, daß allen Lehrlingen
an Sonn- und Feiertagen
vom Meister der Besuch des Gottes-
dienstes und des vom Seelsorger be-

stimmten Beicht-, Religions und Kom-

munionsunterrichtes gestattet werde.

Jetzt wird sogar noch amtlich untersagt,
daß halberwachsene Lümmel nicht mehr
wie bisher an Sonntagen während des

Gottesdienstes im Wirthshanse „knö-
cheln" dürfen. Wahrlich, es können die

gewissen Verhältnisse nicht besser illn-
strirt werden, als dadurch, daß Vervrd-

nungcn, wie die letzteren, überhaupt

nöthig sind. Helfen werden derartige



19

Polizeiinaßregcln wohl nicht vicl. Will
mau in Negiernngskreisen wirkliche
Besicrung in sittlich-religiöser Bczie
hung, so ist vor Allein eine „Sänbe-
rung" inneres badischen Lehrerstandes
don zahlreichen völlig glaubenslosen Elc-
menten nothwendig; dann müssen die

Lehramtskandidaten ganz anders erzogen
werden als bisher; und außerdem muß
der Kirche dann auch der gebührende
Eünflnsi ans die Schule und ans den
Lehrer gegeben werden.

Das Gegenstück zu Baden bildet das
w n rtte m ber gische Schulwesen.
Drtsschnlinspektvr ist gesetzlich der Pfar-
>cr. Der Bezirksinspcklor ist gleich-
fallv nach dem Gesetz ein Geistlicher
dcv Kapitels, von Dekan und Ober-
amtmann vorgeschlagen, von der Regie-
rung auf Vernehmung des katholischen
Kirchenrathes ernannt. Die Oberschnl-
behörde bildet für die Katholiken der
Kirchenrath, dessen beiden geistlichen
Mitgliedern das Referat in Schnlsachen
znstebt. Also eine absolute Ketzerei
gegenüber dein liberalen Parteidogina!
lind doch prvsperirt die Schule, wie eine
l.becale Erfindung Heransstellen mußte:
der letzijäbrige Bericht über die Nekru-
tenprüfungcn Hal Württemberg die erste
stelle zugewiesen, indem gegenüber
Preußen, das in einzelnen Provinzen
bis zu 13 Prozent Analphabeteil besaß,
Württemberg allein 0 Prozent aufwei-
sen konnte.

So wird auch an den liberalen Schul-
tendenzen die Geschichte zum Gerichte.

* Juden und Kronprinzen.

«Seid mir gegrüßt, besreund'te Schaaren:
»Zinn guten Zeichen nehm' ich euch,
„Mein Schicksal ist dem euren gleich."

Das Judenthum hat sich in Deutsch-
land und Oestreich unter der Herrschaft
des Liberalismus und des Gründerthums
äußerst wohl befunden, und durch gleich-
zeitige Beherrschung der beiden Welt-
mächte — der Börse und der Presse^ zu einem so enormen socialen und
politischen Einfluß emporgearbeitet, daß
die kronprinzlichen Anwandlungen, wo-
mit das moderne Jndenthnm der christ-
'Hen Gesellschaft entgegentritt, nicht

ganz unberechtigt erscheinen: „uns ge-

hört die Zukunkt, der Thron I"
Der deutsche Kronprinz scheint diesen

Anwandlungen des Judcnthums sogar

noch Geschmack abzugewinnen.

Unter dem Titel „die E m a nci -

p a t i o n E u r o p a ' s v o m I u d e n

thu ine" hat die Schweiz. K. Ztg.
am Schlüsse des letzten Jahres von der

Nothwehr des christlich-deutschen Cle-

mentes gegen das übermüthige Semiten-

lhum einige Andeutungen gegeben. Die

„antisemitische" Bewegung ist im Fluße.
Sinn fand es letzter Tage der kaiserliche

Kronprinz für angezeigt, diese von

Protestanten und Katholiken ausgehende

Bewegung in einem jüdischen Conven-

tikel feierlich zu desavouiren: „er
s ch ä m e s i ch v o r E n r v p a, daß
gerade im deutschen Reiche
eine Judenverfolgung in-
scenirt werde." Hiervb großer

Jubel in Israel!
Dagegen schreibt nun die „Germania"

mit allem Freimuthe:
„Die Judeufrage wird trotz alledem

in Fluß bleiben, und wenn die Presse

sie nicht mehr behandeln wollte, würde

das von Wucherern ausgeplünderte Volk
bald eine Sprache reden, die den Juden
und Judengenossen die Ohren sausen

machen könnte. Um „Religionsver-
folgung" handelt es sich nicht; das zu
behaupten ist eine Finte, aus die das

Volk nicht anbeißt. Der „Reichsbotc"
bemerkt ganz richtig:

Es ist Niemand eingefallen, die jü-
dische Religion zu verfolgen, es hat auch

Niemand die Juden verfolgt, noch zu

ihrer Verfolgung angeregt. Der Hof-
Prediger Stöcker hat in seinen Vorträgen
an Citaten aus jüdischen Schriftstellern
und jüdischen Zeitungen nachgewiesen,

in welcher übermüthigen Weise die Ju-
den von den Christen und der christlichen

Religion reden; Jedermann weiß, wie
die jüdisch liberale Presse das christliche
Volk gegen die christliche Kirche in fast
allen ihren Lebensäußernngen und gegen

christlich gesinnte Personen verhetzt.

Jedermann weiß, wie insbesondere wäh-
rend des Kulturkampfes die Kirche und
die kirchentreuen Christen von dieser

Presse als Reichs- und Staatsfeinde

gelästert und beschimpft worden sind,

ohne daß von irgend einer
Stelle aus diesem Treibe» ein Tadel

entgegengesetzt worden wäre oder ein

Gefühl der Scham darob gewor-
den wäre.

Diesen sehr zeitgemäßen und zutref-
senden Bemerkungen schließen wir uns

vollständig an. Als in Wahrheit die

schmachvollste Hetze von der liberalen,
jüdischen und verjüdelten Presse gegen
die Katholiken getrieben wurde, wurde

von diesen vergebens eine Mißbilligung
dieses wüsten Treibens von maßgebender
Stelle aus erwartet."

Aorktigc des katholischen Syno-
dnl'rathes des Kts. Mern

an die

katholische Kantonalshiiodc i» Del"berg
vom 7. und 8. Jäiincr 1880.^)

I. öetreffeud die katholische Zijuode.

Die kaihol. Synode, erwägend, daß

der Art. 48 des Cnltusgesetzes vom 18.

Jänner 1874 die Synode mit jenen

Befugnissen ausrüstet, welche durch Art.
80 der Kantonsverfassung der „k a t ho l.
C o m m i s s io n" eingeräumt werden

(Art. 10 des Décréts vom 2. December

1874 über die Organisation der kaihol.

Synode);
daß kraft dieses Artikels die Verfassung

„eine, aus Katholiken bestehende Com-

mission festsetzt, mit Vorschlags- und

Vorberathungsrecht in solchen Angelegen-
heilen der römischkathol. Kiiche, welche

der Befugniß der Staatsbehörden un-
terstellt sind;"

daß somit die Synodalbefugnißc be-

schränkt sind und weder ans dogmatische

noch kirchendisciplinäre Beschlüsse, noch

auf die Prüfung solcher Vorlagen, welche

die hierarchische Organisation der Kirche
betreffen, sich erstrecken, sondern lediglich
auf die äußern Geschäfte der Kirche,

Diese, von der Versammlung zu S y no-
d a lb e sch l n s s en erhobenen Vorlagen bilden
eines der bcdentnngS- und ehrenvollsten Acten-
stücke der schweiz. Kirchengeschichte der Neuzeit,
und glauben wir den Wünschen unsrer verehrt.
Leser entgegenzukommen, wenn wir dasselbe

hier wörtlich mittheilen.
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welche das Verhältniß zwischen Kirche
und Staat berühren, sich beschränken;

erwägend, daß durch ihre Beschlüsse

vom 14, Oct 1875, 19, Oct, 1876 und

39. Sept. 1877 die, damals mehrheitlich

ans Altkatholiken bestehende Synode ihre

Competenz überschritten und sich Befug-
nisse, die mit den erwähnten Principien
im Widerspruche stehen, sich angemaßt

hat;
daß sie in der Sitzung vom 14, Oct.

1875 den Katechismus der Diözese

Basel abgeschafft, und eine Commission

zur Ausarbeitung eines neuen, in der

Sitzung vom 19, Oct, 1876 approbir-
ten Katechismus eingesetzt hat;

daß sie des weitem an der göttlichen

Organisation der kathol, Kirche, an

ihren Glaubenslehren und ihrer Discip-
lin sich vergriffen, indem sie den Priester-
Cölibat abgeschafft und die Ohrenbeicht

als Bedingung der hl. Communion auf-
gehoben hat;

daß sie in den Sitzungen vom 19,

Oct, 1876 und 30, Sept, 1877 ihre
Zustimmung zu den, im Jahre 1876
und 1877 (23. Mai) von der General-

synode der schweizerischen Altkalholiken
votirten Reformen erklärt hat;

daß diese Reformen sich ebenfalls auf
die kathol, Glaubcnswahrheiten, auf die

Kirchendisciplin und die bischöfliche

Hierarchie beziehen, und den Ans-

tritt der Nationalkatholiken, durch ihre

Lostrennung von der Autorität des

Papstes, aus der römischen Kirche be-

dingen;
daß endlich in der Sitzung vom 30.

September 1877 die Synode ein Regle-
ment über die Organisation des religiösen
Unterrichtes in den Pfarreien ange-

uommen hat;
daß die Organisation des religiösen

Unterrichtes ausschließlich der Kirchen-
behörde zusteht;

daß ein Synodalbeschluß vom 14. Oct.
1875 den Geistlichen das Tragen der

Sutane, als geistlicher Kleidung, ver-
bietet ;

in Anbetracht, daß diese Beschlüsse —
offenbar zu dem Zwecke gefaßt, der neuen

schismatischen Kirche, welche man damals

gründen wollte, eine Glaubenslehre und

xine besondere Organisation außerhalb

d e r G r u n d s ä tz e d e r r ö m i s ch e n

Kirche zu geben — nickt aufrecht

erhalten werden können Angesichts der

Garantie, welche die Versassnng den

Rechten der römischkatholischen Kirche

und damit auch ihrer hierarchischen

Organisation wie ihrem religiösen Un-

terrichte und ihrer kirchlichen Disciplin
gewährt;

in Anbetracht, daß die erwähnten

Synodalbeschlüsse durch solche Delegirten
gefaßt wurden, .welche keineswegs die

wahren Gesinnungen des kathol. Volkes

des Jura repräsentirten;
erwägend, daß die kathol. Bevölkerung

des Kantons oft und laut und mit
großem Nachdruck ihre wohlerwogene

Absicht kundgegeben, der obersten Au-
torität des Papres und den Lehren der

römischkatholischen Kirche treu zu ver-

bleiben;
erwägend, daß die Abgeordneten der

Pfarrgemeindcn fast einstimmig zu dem

Zwecke erwählt wurden, jenen Gesinnun-

gen ihrer Committenten Ausdruck zu

geben und mit ihrem religiösen Glauben

auch zu bezeugen, daß sie mit den alt-
katholischen Lehren nichts gemein haben;

erwägend, daß was das Tragen der

Sutane von Seite der Geistlichen be-

trifft, dieser Beschluß der persönlichen

Freiheit zuwiderläuft,
beschließt:

die Synodalbeschlüsse vom 14. Oct.

1875, 13, Oct. 1876 und 30. Sept.
1877, betreffend

a. die Abschaffung des Priestercölibates,
b. dieAbschaffungderBeichtvcrpflichtung,
cz. das Reglement des religiösen Unter-

richts und die Einführung eines

neuen Katechismus,
cl. die Zustimmung zu den schismatischen

Beschlüssen der altkathol. National-
synode der Schweiz sowie zur Wahl
eines sog. christkathol. Bischofs außer-
halb der obersten Jurisdiction des

hl. Stuhles,
o. das Verbot des Tragens der Sutane

von Seite der Geistlichen

sind und bleiben a n f g e h o b e n,
und erklärt:

daß die katholische Bevölkerung, deren

gesetzliches Organ die Synode ist, fort-
fährt, mit voller Ueberzeugung und

ganzem Herzen der obersten Autorität
des Papstes treu zu sein und nur in
der Lehre der römischen Kirche die

Richtschnur ihres Glaubens und ihrer
religiösen Ueberzeugungen anzuerkennen.

II. Setressciid die Listhiiiiigaiigelegeiiheit.

Die kathol. Synode, erwägend, daß

durch den Act der Reunion des ehe-

maligen Bisthnms Basel mit dem Kan-
ton Bern, vollzogen zu Biel den 14.

November 1815, der Stand Bern die

Verpflichtung auf sich genommen hat,

„für den Fall der Wiederherstellung des

„Bisthnms Basel, im Verhältniß zu

„den andern Gebieten, die zukünftig der

„geistlichen Administration des Bischofs

„unterstellt werden, die zur Unterhal-
„tnug des Bischofs, seines Kapitels und

„seines Seminariums nothwendigen
„Geldbeiträge zu liefern;"

erwägend, daß der Kanton Bern
durch Vertrag vom 26. März 1828 die

Diözesanverbindnng mit den andern

Kantonen, welche die Diözese bilden,
geschlossen hat;

erwägend, daß seit der Absetzung des

Msgr. Lachat durch Mehrheitsbeschluß
der Diözesanstände vom 29. Jänner
1873, bestätigt durch Kantvnsrathsbe-
schluß vom 18. März 1873, die Katho-
liken des Kantons jeder regelmäßigen
Verbindung mit ihrem Diözesaubischof
entbehren und dieser sich in der Un-
Möglichkeit sieht, ihnen die Obsorge
seines Hirtenamtes zuzuwenden;

erwägend, daß das Interesse der

kathol. Bevölkerung gebieterisch die Coo-

peration des Standes Bern an der

Wiederherstellung der bischöflichen Hier- ^

archie fordert;
erwägend, daß, nach Art. 4 des Ge-

setzes vom 31. Okt. 1875 über Abwehr
der Störung des confessionelleu Frie-
dens, der Negiernngsrath befugt ist,
selbst einem fremden vom Staate nicht

anerkannten Bischof die Vornahme bi- ^

schöflicher Funktionen auf kantonalem
Gebiete zu gestatten;

in Anbetracht, daß seit 9 Jahren das

hl. Sakrament der Firmung im Jura
nicht mehr gespendet werden konnte und

daß es, bis die regelmäßige Wiedcrher- ^
stellung der Diöcese Basel stattgefunden,



höchst wünschenswerth erscheint, daß die

katholische Bevölkerung nicht länger die-

str geistlichen Wohlthat beraubt bleibe —
spricht den Wunsch ans:

es möge die bernerische Regierung sich

mit den Kantonen, welche die Diöccse
Basel bilden, in's Einvernehmen sehen,
um die bischöfliche Hierarchie wieder
herzustellen. Gleichzeitig tritt die Sy-
node den jurassischen Bittstellern bei,
um den Negiernngsrath zu ersuchen: er
möge, bis die zu diesem Zwecke eröffne
ten Unterhandlungen ihren Abschluß
gefunden, Msgr. Lachat bevollmächtigen,
>>» katholischen Kantonsthcile das hl.
Sakrament der Firmung zu spenden.

IN. -jZetrcssklid Aufnahme in den

liernischeii Klerus.

Die katholische Synode, erwägend,
daß, kraft des Art. 20 des Cnltusge-
sehes, nur solcle Priester, welche zum
bcrnischcn Klerus gehören, auf Sccl-
sorgstellcn in den Pfarreien und öffent-
lichen Instituten wählbar sind;

daß Art. 26 des sragl. Gesehcs für
die Aufnahme in den bernischen Klerus
ein Staatsexamen fordert das, nach dem
Wortlaut des zur Zeit bestehenden
Neglementcs, vor einer, ans Professoren
der altkatholisch-theologischen Fakultät
in Bern zusammengesetzten Commission
bestanden werden sollte;

daß diese, für römisch-katholische Can-
dwaten unerfüllbare Bestimmung noth-
wendiger Weise durch eine andere, den
Grundsätzen der kathol. Kirche und der
Gewissensfreiheit nicht zuwiderlaufende
Bestimmung ersetzt werden muß;

^

daß grundsätzlich jede Confession selbst
über die Aufnahmsbedingungen in den
Kreis ihres Klerus zu entscheiden hat;

daß es zur Zeit im Jura eine be-
trächtliche Anzahl von Geistlichen gibt,
die man billiger Weise nicht zur For-
malität eines neuen Examens verpflich-
ten kann, da sie schon zu einer Zeit,
wo die Forderung des Staatseramens
»och nicht bestand, in's heilige Mini-
sterium eingetreten sind und seither fort
während, auf Grund ihrer Ordination,
öffentlich funktionirt haben;

daß somit zu ihren Gunsten ein

Nechtsbestand vorliegt, und das Gesetz

des Staatsexamens auf sie nicht An-
Wendung findet, weil keinem Gesetz rück-

wirkende Kraft zukommt;

daß die, durch Gerichts-Entscheid vom
15. Sept. 1873 abberufenen katholischen

Pfarrer durch den Großrathsbeschlnß
vom 12. Sept. 1878 amnestirt worden;

daß die Wohlthat dieser Beruhi-
gungsmaßregel naturgemäß auch den

Vicarien und andern Geistlichen zu gut
kommen muß, welche noch keine pfarr-
amtlichen Funktionen ausgeübt und noch

niemals gerichtlich vernrtheilt worden;
im Hinblick auf die, vom Synodal-

rath unterm 27. Okt. 1879 der Cul-
tusdirektivn unterbreiteten Borschläge —

beschließt:

1. die, vom Synodalrath der Cnlius-
direktion unterbreiteten Vorschläge wer-
den genehmigt als Ausdruck der Wünsche
des katholischen Volkes;

2. in Folge dessen ergeht an den

Negiernngsrath das Gesuch, er möge bei

Ausarbeitung eines neuen Neglementcs

für die Aufnahme in den bernischen
Klerus und zur Versöhnung der Ge-

mülher, die Vorschläge des Synodal-
rathes genehm halten, indem er

n. den Kirchendienern jeder Confession
es überläßt, die Anfnahms- und

Fähigkeitsbedingnngen für ihre Can-
didaten des geistlichen Amtes fest-

zusetzen;

b. von rechtswegen und ohne weitere

Formalität alle jene römischkatho-

lischen Bernergeistlichen in's bernische

Ministerium zuläßt, welche vor dem

Amnestiedecret die Priesterweihe er-

halten haben:

o. den schweizerischen Geistlichen auf
Vorweisung ihrer Ordinationsscheine
die Aufnahme in's bernische Mini-
sterium gestattet;

ct. den auswärtigen Geistlichen unter
den nämlichen Bedingungen den Ein-
tritt in's bernische Ministerium er-

leichtert, resp, von denselben nur ein

Examen fordert, das vor einer kirch

lichen, durch den Synodalrath zu

bezeichnenden Commission abgelegt
werdeil muß.

IV. öetreffenö den Schulbesuch.

Die kathol. Synode, erwägend, daß

die Feier der 3 Festtage der Epiphanie,

Lichtmeß und Mariä Empfängniß, ob-

wohl durch Gesetz vom 3. September

1867 staatlich abrogirt, für die Katho-
liken nach wie vor Gewissenspflicht ist;

daß ein neuestes Circular des Schul-
Inspektors der Bezirke Prnntrut und

Laufen für diese Tage obligatorische

Schule fordert, unter Androhung von

Gesetzesstrafen;

daß diese Forderung die Gewissens-

freiheit und die religiösen Ueberzeugun-

gen der Katboliken verletzt;

daß das Gesetz über die Volksschule

es den Schnlpflegen überläßt, wöchent-

lich einen Vacanztag zu bestimmen;

daß, wenn die Schnlpflege jeweilen

diesen Vacanztag ans die 3 genannten

Feste verlegt und dafür am gewöhnlichen

Vacanztage Schule halten läßt, sie da-

durch ihre Competenz nicht überschreitet

und den gesetzlichen Bestimmnngcn voll-

kommen gerecht wird;
im Hinblick auf die, vom Synodal-

rath unterm 23. December 1879 der

Erziehungsoirection eingereichten Vor-

stellnngen —
beschließt;

die bezüglichen Vorstellungen des Sy-
nodalrathes genehm zu halten und den

Regierungsrath zu ersuchen, er möge

die nöthigen Vorkehrungen treffen,damit
den Katholiken die Erfüllung ihrer re-

ligiösen Pflichten an den drei, vom

Staate nicht anerkannten Festtagen nicht

vernnmöglicht werde.

Kirchen-Chronik.

Aus der Schweiz.
Schweiz. Nachtrag zu unserm letzten

Artikel über die Beurtheilung des Wie-
d e r w a h l g e s e tz e s der Geistlichen

in p r ote st a ntis ch e n Kreisen.

„Den Schönmalereicn gegenüber, mit dc-

neu man solche und ähnliche Gesetze

seinerzeit einzuschmuggeln und zu be-

lieben suchte, kann nicht genug auf das

gar nicht blos dem Amtsdünkel Entge-
genwirkeudc, sondern d a s A m t sel b er
und seine in Gottes Wort und der

Natur der Sache liegende Stellung Ge-
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fährdende dieser Einrichtung hin
gewiesen werden. Ausgedehntes Be

schwerderecht der Gemeinden und weit-

greifende Kompetenzen der Oberbehörden,
das ist recht und billig, um die Ge-

meinde vor schwachsinnigen und bös-

willigen Geistlichen zu schützen — aber

nicht ein solches Ausliefern des
Amtes an das Gntfinden
einiger gereizter Nachlbnben
und eines übelwollenden
O l i g a r ch e n t h u m s. "

Evang, Wochenblatt.

Diözese Basel, Die „Basl, Nachr."
vom 15, bringen das nachstehende, we-

nigstens in einer Beziehung nicht

ganz uninteressante Telegramm: „Die
bernische Regierung hat in Sachen des

Bislhnms Basel heute beschlossen: In
Erwägung, daß 1873 Engenius Lachat

als Bischof von Basel von den Diöze-
sanständen abgesetzt wurde und keine

Funktionen mehr ausüben darf; daß so

lange vom Papste diese Amtsentsetznng
nicht anerkannt ist, auch von keiner Neu-

desetznng des bischöflichen Stuhles die

Rede sein kann, wird beschlossen: —
Ans das P r oj e k t s ch r e i b e n (sie!)
der katholischen A b g e o r dne-
t e n (für Ernennung eines Koadjntors)
an d i e K n rie wird nicht cingetre'.en.

Dieser Beschluß wird der Diözesancon-

ferenz, die am 17. dieß in Solothurn
zusammenkommt, mitgetheilt und zu
Abgeordnelen die Ncgierungsräthe Stock-

mar und Bitzins ernannt." —

Bern. Die, in ihrem letztjährigen

Brandnnglück auch katholischer Seits
so treu unterstützten Meiring er
haben, dem „Obw. Volksfr." zufolge,

am Neujahrstag ihre Dankbarkeit durch

— eine S p o t t p r o z e s s i o n ans-

gedrückt, in welcher das hlgst. Sacra-
ment sowie der kalh. Klerus in cynischer

Weise verhöhnt wurde.

Jura. Schauspieler! Nach-
dem die altkath. Minorität die Dels-
berger Synode schon verlassen hatte,

kehrte Jntrusus M u r e n a nochmals

gravitätisch in den Sitzungssaal zurück,

legt eine Handvoll Papiere vor dem

Präsidenten ans den Tisch und entfernt
sich wieder ebenso gravitätisch ohne ein

Wort zu sagen. Der Präsident liest
der Versammlung die „Actenstücke" vor:
es sind Protestaiionen„des H. Ed. Herzog
und seiner Leute gegen die Synodalbe-
schlösse, jedoch — o h ncD a t n m u n d

oh ne U n t e r s christen!

Baselland Wie der „Allg. Schw.

Z." geschrieben wird, wird unter den

5 Aspiranten auf das Amt eines Staats-
anwaltes 0r. Ernst! Feigenwin-
ter unbedingt „als der tüchtigste be-

trachtet; eben so sicher ist es auch, daß

er wegen seiner ausgesprochenen nlira-
montanen Anschauungen nicht gewählt
wird." — Beide Theile dieses Ur-
theils scheinen uns für H. Feigenwin-
ter ruhmvoller als für die, im land-

rätklichen Wahlcoilegium tonangebenden

Persönlichkeiten!

St. Gallen. In dem, von Hunger
und Typhus heimgesuchten Schlesien

läßt der kirchenfeindliche Radikalismus
lieber die Hülfsbedürftigen in größter

Noth darben, als daß den Geistlichen,

diesen erprobten Vertrauensmännern der

Armen, eine Stelle in den Hülfs-
comité angewiesen würde. — In
St. Gallen hat die Regierung die Ge-

meindebeschlüsse von S ch m e r i k o n

und Niederb ü r en, betreffend die

Akrieubethciligung an der Wgisenanstalt
Jddazell in Fischingen, kassirt: an der

Spitze der Anstalt steht nämlich ein

Priester, Hochw. Dekan Klaus!

P Aus und von Rom. (12. Januar.)
Von Zeit zu Zeit wird das Gerücht

verbreitet, Papst Leo Xlll. werde nächstens

das Concil wieder einberufeil; es sind

namentlich liberale Blätter, welche in
den jüngsten Tagen diese Neuigkeit in

Umlauf setzen. Aus guter Quelle sind

wir im Falle, mitzutheilen, daß von
einer Wiedereröffnung des Concils unter
den gegenwärtigen Umständen keine Rede

sein kann, so sehr auch der Papst, wie

jeder Katholik, für die Vollendung der

l Arbeiten des Concils ein lebhaftes In-
teresse hegt.

Annexirtes Kirchenzut thut
n i ch t gut! Dieses von allen Staats-
gewalten erfahrene Axiom trifft die

italienische Regierung in schlagenvster

Weise. Der fortlaufende Rückgang des

ans Annexionen gebildeten sogenannten

Cultnsfond bildet das allgemeine
Gerede. Viel tragen dazu auch die von

der Liquidationsginnta angestrengten

Processe bei. Die Zahl derselben

betrug von 1836 -1878 nicht weniger
als 28,51 l. Diese Processe veischlingcn

natürlich ungeheure Summen, welche

in die Taschen der Advocaten fließen

Im Jahre 1875 verausgabte die Giunta
laut den Angaben des Depntirten Mer-
zario 608,000, 1876 aber 750,000
Lire und für 1880 sind an Prozeß-
kosten 900,000 im Etat vorgesehen.

Daß dabei die Ordensmänner darben

müssen, ist selbstverständlich.

Uebrigcns hat die Einziehung der

Ordens- und Kircbcnfonde dem Volke

wenig genützt und dem Social is-
m n s die Pfade geebnet. Das erkennt

selbst ein Nevolutionsblait wie die

„Cpoca" von Genua an. Das Blatt
freut sich, daß die Kammer Anno 1866
durch Einziehung der K i r ch e n güt e r
die Wege des Socialismus be-

treten; beklagt aber, daß die eingczoge-

neu Kirchengüter statt unter die kleinen
Besitzer dismembrirt zu werden, nur
den Besitz der Reichen vermehrt und
den Feudalismus uoch mehr ausgedehnt
hätten. Die „Epoca" fordert nun eine

Zwaizgsvertheilung unter die nichtsbc-
sitzenden Klassen. Wer das Klosterge-
setz billigt, kann sich auch gegen dieses

socialistische Gesetz nicht sträuben.

-i-

Wie anderwärts, so überlassen auch

in Italien die Nevolntionshelden die

Aufopferung den Bischöfen und dem

Klerus. Der Dcputirte Savini ge-
stund in der Kammer: „Der Bischof

„von Piacenza vertheilt täglich 1000
„Suppen an die Armen, und wenn
„alle Priester so wie er wären, würde



»ich selbst ein Clericaler werden." Nnn
berichtigt aber der Vorsitzende des Unter-
stütznngscvmites von Piacenza die An-
siv.be des Deputirten dahin, daß der
Bischof täglich 2600 Suppen an die

Stadtarmen vertheile» lasse.

Im Jahre 1829 wnrde in Piacenza
in einem alten Sarkophage ein schönes

Kreuz von Gold gefunden, dessen Alter
die Kenner in das 6. Jahrhundert zu-
rückführten. Die jetzigen Eigenthümer
ließen dasselbe durch den Palmieri für
das christliche Museum im Vatican
überreichen.

P P
-k

Die Situation in Nom und Italien ist
gegenwärtig eine unheimliche. Nicht etwa
ein klerikales Blatt, sondern der Uomo-
oi-atio» (Organ der Jtalianissimi) zeich-
net dieselbe folgendermaßen: „Die ita-
„lienische Negiernng hat von Nom Be-
„sitz ergriffen, aber der nationale Geist
„ist noch nicht dnrchgedrnngen. Der
„Bürger weiß nicht, wie er sein Leben

„hinschleppen soll, der Arbeiter sucht nach
„Arbeit und findet keine, der Land-
„mann beugt seinen Rücken nnd hängt
„von den Launen seines Herrn ab, man
»sieht durch die Straßen Roms Unglück-
„liche irren, ohne Brod, ohne Obdach,
„ohne Arbeit! Die freien Künste lie-
„gen darnieder, der Handel ist beschränkt,
„die Industrie wenig oder gar nicht
„entwickelt" - ,,An die Stelle des alte.r
„päpstlichen Regimcnies ist nichts getre-
„ten. Man hat auf alle päpstlichen
„Beamten Jagd gemacht und viele Per-
„sonen wurden zur Disposition gestellt;
„viele Industrien wurden nach draußen
„verlegt, man hat das Elend in die Fami-
„lien geworfen." — „Die Römer ver-
«halten sich vollständig theilnahmlos zu
„den allgemeinen nationalen Interessen
„und wie die öffentliche Wohlfahrt eine
„Regierung bei den Völkern beliebt macht,
„so ist, da diese Wohlfahrt fehlt, die
„edle römische Bevölkerung allem öffent-
»lichen Interesse fremd. Zudem zogen
„sich seine klerikalen politischen Männer,
„als jene Regierung an's Ruder kam,
„Zurück und so hatten die Römer keine
»Vertreter mehr " Es ist interessant,
WZ gegnerischem Munde zu hören, daß

römische Volk Vertreter und Ne-

g3

präscntanten seiner Interesse hatte, so

lange es päpstlich war.
Unter solchen Umständen ist sich nicht

zu wundern, wenn die rep u blika-
nische Partei in Italien um sich

greift. In der Ncnjahrsnacht wurden

in den Gassen Roms Proklamationen

angeheftet, welche die Ncp u bli k ver-

kündeten und in Eortona ist ein Ans-

lauf des Volkes ausgebrochen, welches

nach Brod schrie.

Deutschland. Fast gleichzeitig mit
der Schriftstellerin Ida Hahn-Hahn
(geb. 22. Juni 1805) starb zu Speier
in der Nacht vom 11. auf den 12.

Domcapitular Wilhelm M olitor,
geb. 21. Aug. 1819, als gründlicher
Kenner dds Kirchenrechts, als Dichter,

Literarhistoriker und Aesthetiker einer

der glänzendsten Namen des katholischen

Deutschlands.
Die biographischen Notizen über den,

am 13. Dec. gestorbenen Altmeister
der katholischen Kirchenrechts-Wissen-

schaft, Dr. Ferdinand Walter, werden

wir in einer der nächsten Nummern

nachtragen.

All vooem M a ì g e s e tz e. Hier-
über sprach sich Cultusminister Putt-
kamer in der schlesischen Nothstandsde-
batte vom 12. in einer Weise aus,
welche der Centrumsredner Dr. Stab-
lewski in folgenden Worten constatirte:

„Nach dem Geständniß des Enltusmi-
nisters haben wir also ein Gesetz (Klo-
stergesetz), welches Kranken und Ster-
bcnden Hülfe zu bringen hindert. Wir
freuen uns, daß endlich auch die Re-

gieruug zur Einsicht gekommen ist, daß

auch Preußen sein Irland
hat." — Die „Köln. Ztg." ist über das

Geständniß des Cnltusministers sehr

erzürnt: „Puttkamcr ist ein Feind der

kirchenpolitischen Gesetze; nnn, dann

hätte er nicht Cultnsministcr werden

sollen, so lange diese Gesetzgebung be-

steht." — Dagegen verdient auch die

Antwort volle Beachtung, welche der

Erzbiscbof von Cöln auf die optimisti
scheu Nenjahrsgratulationen ertheilt
hat. Der stets noch exilirte Kirchenfürst
schreibt: „Ich muß gestehen, daß ich

mich noch nicht zur Ueberzeugung er-

heben kann, daß die Wiederherstellung
des Friedens und der Freiheit der Kirche
in unserm Vaterlande schon so nahe

bevorstehe, als sie fast in allen mir
zugegangenen Schreiben mit der größ-
ten Zuversicht angekündigt wird."

Personal-Chronik.

Schwyz. (Brief.) In Schü-
belbach verstarb den 9., mit den hl.
Sterbsakramenten versehen Hochw. In-
bilat, Pfarrer und Kammerer Jakob
Clemens Menti. Geboren in der

Pfarrei Frcicnbach am 13. Nov. 1795,
ward er am 2. April 1820 Priester
»nd bald Kaplan in Schübelbach. Volle
47 Jahre wirkte er darauf als Pfarrer
zu Schübelbach (Nachfolger des Hrn.
Pf. Schwyter), bis seine Auflösung nach

längerer Krankheit erfolgte. Seine Seele

ruhe im Frieden!
S olo t h nrn. Im hiesigen Kapu

zinerkloster starb den 10., mit den hl.
Sterbsakramenten versehen Hochw.

Salomon Bösch, Senior, im 71.

Altersjahre. U. I.

Briefkasten:

Nach der Ostschweiz. Ob es statt-
haft ist, dem schönen Unternehmen noch

mehr Schwierigkeilen in den Weg zu
legen? Der Empfehlung durch unsre

Bischöfe das Vsto des Papstes entge-

genzustellen? Wir glauben dies ver-
»einen zu müssen, und darum rc.

I-. Wie können Sie staunen? Die
Wahrheit ist nicht Jedermann's Sache!

vr. Watterich hatte die Angaben über

die Zahl der Altkath. in Basel als

sechsmal zu hoch gegriffen nachge-

wiesen; Chaward in Genf beziffert die

Besucher des altkath. Hauptgottesdienstes

auf vier; in der Stadt Zürich hallen
die R ö m i s ch k a t h o l i s ch e n letztes

Jahr 301 Taufen, d. h. 17 mehr als
die sämmtlichen r e f o r m i rten Kirch-
gemeinden der Stadt. Wo solche Z ah-

len sprechen, sind die altersschwachen

Entstellungen des Thatbestandes ohne

Bedeutung.
U. Dank! Der Artikel über die jur.

Votivkapelle rc. in nächster Nummer.



24

Inländische Mission.

», Gewöhnliche Beitrüge pro 1879 à 1889.

Uebertrag laut Nr. 1: 1414 78
Aus der Gemeinde Bütschwil 85 —

„ „ Pfarrei Oberrüli 24 —

„ „ Gemeinde Basel-Stadt 688 —

„ „ Pfarrei Rolheuburg 188 —

„ „ „ Rieden 29 —

„ „ „ NvrschachNach-
trag pro 1879 142 58

„ Willisan pro
1879 59 68

Von Ungenannt in Lnzern 188 —
Vom Pinsoerein in Döttingen 18 —

„ Zeiningen 18 —

2574 88

Der Kassier der inland. Mission:

Pfcisser-Elmiger in Lnzern.

Für Vie Wasserbeschävigten i»
Spanien.

Uebertrag laut Nr. 58:
Durch die kathol, Pfarrei in

Horgcn
Von N. N.

„ K. St.

„ Ungenannt
Ans der Psarrei Unter-Endingen 35

Fr. Ct

449 15

12 —
5 -3 —
3

587 15

Für die jurass. Votiv-Kapelle auf
dem ?ouo6npntto (HoirnronH ist bis-
her eingegangen:

Uebertrag laut Nr. 1:
Durch K. W. in Wohlen
Von Mahren bei Lostorf

Fr, Ct,

661 25
9 48
5 -Durch M. A, M, in Oekingen 4 48

Ans Solothurn 15 58
Von Schtv. N. in Lnzern 5 —
Ans der Pfarrei Schönholzers-

weilen 7 28
Durch ehriv. Schw. C. I. in

Nechthalten 8 68
Ans der Pfarrei Muri 52 —
Von Hoelnv. Hr. I. W. in L. 28 —
Von Hermetschwil 12 —

„ Deitingcn 5 18
Durch Hoehw. Hr. H, in Kirch-

berg - 12 68
Vom löbl. Fraueirklostcr in W, 5 —
„ Hochw. Hr. Eustos B. in W. 5 —

Aus der Pfarrei Hitzkirch 12 —

848 85
Das Kloster der Visitation

in Solothurn.

Verdankung der für die spanischen

Wassrrbcschadigten gespendete» Liebes-

gaben.

Der unterzeichnete Attache der königl.
spanischen Gesandtschaft in Bern, be-

scheint hiermit die Summe von Fr. 458
als er ste Sendung der C ollect e,

welche der schweizerische Pinsoerein für
die Wasserbeschädigten Spaniens organi-
sirt hat, erhalten zu haben.

Ich benutze diesen Anlaß, um dem

Vereins-Vorstande meine Erkenntlichkeit
für diese wohlthätigen Bemühungen aus-

zusprechen und ersuche denselben, im
Namen meiner unglücklichen Landsleute
allen Personen, welche für die Unter
stütznng der so zahlreichen verunglückten

Familien beigetragen, den Dank auszn-
sprechen.

Der Gesandtschafts-Attachä:

G. Morre.

Indem wir diese Verdankung zur
öffentlichen Kenntniß bringen, ersuchen
wir alle diejenigen Personen, welche
noch eine Liebesgabe spenden wollen,
ihre Beiträge beförderlich an Hrn. C.
P f eif f e r - Clm i g e r in Lnzern
zu senden.

Lnzern, 8. Januar 1888.

Aer Vorstand
des Schweizer Piusvercins.

*> Die Zeitungen, welche die Güte hatten,
süe diese Collette mitzuwirken, sind ersucht,
diese Verkantung in ihre Spalten auszauehmc»,

G m I u n g.
Für das bis anhin in vielen Kantonen der Schweiz geschenkte Zutrauen höflichst

dankend, empfiehlt sich der Unterzeichnete den Hochwürdigen Herren Geistlichen, Tit.
löblichen Klöstern und geehrten Kirchen-Verwaltungen für den Bedarf von garantirt
ächten reinen Biencnniachskerzcn, wie solche vom Hochwürdigsten Herrn Bischof in
St. Gallen seit einem Jahre verlangt werden.

Ferners empfehle billigere Wachskerzen in zwei Qualitäten, gegossene Compo-
sitionSkerzen in verschiedenen Größen und Weihrauch in großen und kleine» Mrnern.
I de Wachskerze, welche ich für reines Bieneuwachs liefere und garantire, ist am
Fuße mit einem Stempel versehen, — Probe-Sendungen von Pokt-Paquetcn von
3 bis 4 Kilo versende sranco, der Kürze halber mit Post Nachnahme. Preis-
courante und Vrennproben stehen gratis zu Diensten.

Durch vortheilhafte Einrichtung der Wachsbleiche und Fabrik, günstiger Wachs-Ein-
kaufe von soliden Handlnngsplätzcn ist es mir möglich, gut, 'billig und schnell zu bedienen.

Für reelle und gute Bedienung stehen die besten Zeugnisse zu Diensten.
Empfehle mich hochachtungsvollst.

A l t st ä t t e n, Kt. St. Sallen.
3 Joseph Schneider, Bahnhofstraße.
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